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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2024/173 GEME'NDE

Amt / Sachgebiet: Hauptamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Steimle, Barbel

Aktenzeichen: 022.31 w
Sitzungstermin: 17.12.2024 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Bekanntgabe nicht 6ffentlich gefasster Beschllisse

Beschlussvorschlag:
Von der Bekanntgabe der nicht 6ffentlich gefassten Beschllsse wird Kenntnis genommen.

Einleitung:

Der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat haben in der jeweiligen letzten Sitzung
nicht 6ffentliche Beschlisse gefasst, die bekanntzugeben sind.

Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 folgende nicht
offentlichen Beschliisse gefasst:

e Anpassung der Mietpreise fur gemeindeeigene Wohnungen und Stellplatze 2025-
2027

¢ Entlassung aus dem Beamtenverhaltnis auf Antrag

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 folgenden nicht oOffentlichen
Beschluss gefasst:

¢ Wahl von Herrn Oliver Weth zur Besetzung der Stelle Co-Kammereileitung

Aufgestellt:
Ehningen, 09.12.2024

e~

Lukas Rosengrin
Birgermeister
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Anlagen:
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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2024/172 GEME'NDE

Amt / Sachgebiet: Bauamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Haring, Dan

Aktenzeichen: 460.7 w
Sitzungstermin: 17.12.2024 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Moéglichkeiten zur Horterweiterung

Beschlussvorschlag:

Einleitung:

Mit dem Hintergrund des Rechtsanspruchs fiir die Ganztagsbetreuung im
Grundschulbereich, prift die Verwaltung unterschiedliche Mdoglichkeiten in Form des
Angebots der Hortbetreuung. Die derzeitigen Kapazitdten unseres Hortes sind jedoch fir
ein Betreuungsangebot fur alle Kinder im Grundschulalter bei weitem nicht ausreichend.
Demnach ist eine Erweiterung des jetzigen Horts um min. 5 Gruppen erforderlich.

Friuhere Beratungen:

Sachverhalt:

Um dem Rechtsanspruch der Ganztagsgrundschulbetreuung bis 2026 nachzukommen,
bieten sich mehrere Moglichkeiten zur Erweiterung des bestehenden Hortes an.

Hierzu hat die Verwaltung insgesamt drei unterschiedliche Varianten auf lhre Machbarkeit
untersucht.

Variante 1: Umnutzung der Fronackerschule zum Hort, in einer Doppelnutzung mit der
derzeitigen Vereinsnutzung

Variante 2. Erweiterung des bestehenden Hortgebdudes um weitere 5 Gruppen in einer
zweistockigen Holz- oder Holzhybridbauweise

Variante 3: Erweiterung des Hortgebaudes um weitere 5 Gruppen in einer einstdckigen
Holzmodulbauweise

Zu Variante 1.

Aufgrund der Gebaudestruktur und des Gebaudebestandes bietet es sich an, das Gebaude
einer weiteren Nutzung zuzufihren, zumal sich die bisherige Nutzung gré3tenteils lediglich
auf die Abendstunden bezieht. Trotzdem fuhrt diese Variante zur Notwendigkeit der
Schaffung von Alternativen fir die derzeitigen Nutzer, deren Raumlichkeiten nur noch
Eingeschrankt oder gar nicht mehr zur Verfiigung stehen.
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Im Prifungsprozess haben sich  baurechtliche, denkmalschutzrechtliche und
nutzungsspezifische Herausforderungen aufgetan, die sich jedoch alle weitestgehend I6sen
lassen. Laut Baurechtsbehtrde sowie Denkmalamt steht einer erweiterten Nutzung unter
gewissen Voraussetzungen nichts entgegen. Auch die UKBW wurde in den
Prifungsprozess eingebunden. Naturlich missen aufgrund des Brandschutzes, der
Barrierefreiheit sowie der Verkehrssicherung Anpassungen und Umbauarbeiten im und am
Gebaude vorgenommen werden. Da eine Doppelnutzung des bisher anderweitig genutzten
Gebaudes unweigerlich zu Verénderung und ggf. Einschrankungen fuhrt, ist die Verwaltung
entsprechend auf die Nutzer zugegangen, um gemeinsam Lésungen zu erarbeiten. Dieser
Prozess dauert an, ist jedoch auf einem sehr guten Weg. Nutzungen kénnten zukunftig in
bestehende Liegenschaften der Gemeinde verlegt warden. Auch eine Nutzung des
Schulgebdudes inkl. Mensa ist nach Abstimmung moglich. Ebenso ergeben sich
Maoglichkeiten im heutigen Hort.

Die Auflistung der Umbauarbeiten kann der Anlage entnommen werden.

Die Kostenschatzung fir den Umbau und Anpassungsarbeiten inkl. Honorare und
unvorhergesehenes liegt bei ca. 2.256.300 €. Hinzu kommt noch die Mdblierung von ca.
125.000 €. Die Méblierungskosten fallen jedoch bei allen betrachteten Varianten zusatzlich
an.

Zu Variante 2:

Das Buro Zoll Architekten hat auf Basis der Vorgaben zur Erweiterung des bestehenden
Horts um weitere 5 Gruppen inkl. Bewegungsraum einen Vorentwurf inkl. Kostenschatzung
erstellt. Der Vorentwurf sieht einen flnfgruppigen Anbau mit Verbindung an das
Bestandsgebaude vor. Im  Erdgeschoss sind zwei  Gruppenrdume  inkl.
Differenzierungsflachen und Nebenrdumen wie Biro, Besprechung und Lagerflachen
angedacht. Im Obergeschoss weitere drei Gruppenraume inkl. Differenzierungsraume und
Nebenrdume. Da das bestehende Gebaude nicht barrierefrei ist, ist hier ein Aufzug
eingeplant. Die Bauweise ist in einer Holz- oder Holzhybridbauweise angedacht. Die aufere
Struktur des Entwurfs ist an die bestehende Struktur des Schulanbaus angelehnt.

Im Erdgeschoss befindet sich noch ein Bewegungsraum, welcher in den Gesamtkosten
eingeplant ist.

Die Grabungskostenschatzung vom Buro Zoll basiert auf dem aktuellen Baupreisindex. Die
Kosten hierfir liegen bei 5.644.319 € inkl. Baunebenkosten.

In der Anlage erhalten Sie die Vorentwurfsplanung fir einen flinfgruppigen Anbau an den
bestehenden Hort

Zu Variante 3:

Als preiswertere Alternative zu der Planung vom Blro Zoll Architekten besteht die
Maoglichkeit, den flinfgruppigen Anbau auch als einstdckigen Holzmodulbau zu erstellen.
Hierbei wirde auf das Obergeschoss verzichtet und alle Raumlichkeiten im EG
untergebracht werden.

Durch die modulare Bauweise kdnnen die Kosten deutlich gesenkt werden, ohne vom
baulichen Standard abweichen zu missen. Durch die maximale Vorfertigung und die
geringen Vorarbeiten, ist ein schneller und kostenguinstiger Aufbau maoglich.

Fur uns als Betreiber ist es wichtig, den Geb&udestandard dennoch hochzuhalten und
weiterhin regenerativ und nachhaltig zu bauen. Dies kann mittlerweile in einer Holz-
Modulbauweise ohne Einschrankungen erfolgen.
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Im Gegensatz zur Planung vom Biro Zoll wirde der Modulbau als eigenstehendes
Gebaude zum Hort angeordnet werden. Es ist hier wichtig, alle Raumlichkeiten sowie
Technik im Erdgeschoss herzustellen und die Vorgaben der Barrierefreiheit zu erfullen.
Damit bleibt der Bestandsschutz des Bestandsgeb&udes erhalten und eine kostenspielige
und aufwandige Anbindung an das Bestandsgebaude entfallt.

Die Kosten hierfiir schatzen wir auf ca. 2.000.000 € und sind damit die kostengtinstigste
und dennoch bevorzugte Variante.

In der Anlage erhalten Sie einige Unterlagen zur modularen Bauweise. Als nachster Schritt
steht die Ausarbeitung einer Entwurfsplanung und die Erstellung einer detaillierten
Kostenberechnung.

Aufgestellt:
Ehningen, 09.12.2024

e~

Lukas Rosengrin
Burgermeister

Anlagen V1.MaRBnahmenzusammenstellung Forenackerschule

: V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse Vertiefung_Ansichten_Schnitt NE
U
V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse_Vertiefung_Dachaufsicht
V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse_Vertiefung_Grundriss_EG_NEU
V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse Vertiefung_Grundriss_ OG_NEU
V3. Holz-Modulbauweise
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H E D L Herrenberger Str. 16
e 71157 Hildrizhausen
KTEN T.: 07034 - 27911-0

Fronickerschule als Ubergangshort - Kostenansitze

Folgende Kosten durften im Zuge einer Umnutzung fiir Hortzwecke anfallen.

Diesbezliglich fanden Besprechungen mit der Verwaltung, der Gemeindeunfallversicherung und
der Brandschutzbeauftragten statt. Weiterhin wurde die Baurechtsbehorde eingebunden!
Teilweise wurden Grobkostenangebote eingeholt, die Zustimmung und Umsetzung ist noch stark
vom Denkmalamt abhangig.

Kosten brutto

1. Einbau einer Zwischenwand mit T-30 Tiir im UG
Sowie SchlieRung einer Fensterdffnung;
Hintergrund:

Sicherung Treppenhaus + Fluchtweg Theaterkeller

2. Barrierefreie Zugang ins EG auf Nordseite mit Rampe
ca. 19m langen Rampe, mit Zwischenpodesten, usw.
die Rampe wird gleichzeitig 2. Rettungsweg aus dem EG
Hintergrund:
Die barrierefreie ErschlieBung des Gebaudes ist sehr komplex.
Dies betrifft sowohl die duRere als auch die innere ErschlieBung.
Eine angedachte Anordnung von einem Aufzugslift im Treppenauge
wird weder vom Denkmalamt noch vom Baurechtsamt beflirwortet
Daher als Kompromiss nur die barrierefreie Erschlieung des EG;
Daflir wéaren notwendig:
- Rampe wegen Hohenunterschied, ca. 1,25 m
- barrierefreie Zugénglichkeit (Tiren + Offnungen)
- barrierefreies WC
- Beleuchtung
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3. Geriist aulen als 2. RW aus dem OG + DG

4. Ausstellung eines Gerlistes mit Treppenturm auf der Nordseite
um den 2. Rettungsweg sicherzustellen; Breite ca. 1,00 - 1,20 m
Hintergrund:
Aus jedem Geschol} ist eine baulicher 2. Rettungsweg vorzusehen;
aktuell ist dieser nicht vorhanden, auch der Anzahl der Personen
geschuldet
- Gerlst — Ankauf + Aufstellung (ohne Unterhalt)
- Umbau Gaube DG, sofern maéglich
- Vorarbeiten, sowie Maflnahmen innen
- Beleuchtung

5. Einbau einer Treppenhausabtrennung F-90
Ausfihrung einer transparenten Konstruktion (ALU oder Holz)
mit feststehenden Tlrelementen F-90, die nur im Brandfall
sich schlieRen wirden;
Hintergrund:
Das Haupttreppenhaus bendétigt als 1. Rettungsweg und
zur Sicherheit gegen Verrauchung, usw. eine Abtrennung
zu den restlichen Gebaudeteile
- Konstruktion Holz oder ALU, sowie Schotts
- Umbau abgehdngte Decken usw.

6. Impréagnierung der bestehenden Bodenbeldge
Bodenbelage mussen mind. Rutschhemmung von R 9 haben
Hintergrund:
Die aktuell vorhandenen Belage (Parkett, Fliesen/Treppenstufen)
weisen nicht die geforderten Eigenschaften auf, diese sind
zu ertuchtigen, mittels spezieller Impragnierung
- Parkett, ca. 800 gm
- Fliesen, Treppenstufen, ca. 275 gm

7. Umbau WO-DG zu Biro
Die Wohnung soll zu Birozwecken genutzt werden;
Samtliche Oberflachen sind zu erneuern, ebenso
zumindest 1 WC
Hintergrund:
Die Hortmitarbeiter bendtigen Sozial- und Blrordume
Die Arbeitsstattenrichtlinien kdnnen nur eingeschrankt umgesetzt
werden; vorlaufige Kostenannahme



7.

10.
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Verbesserung der Akustik in den Rdumen

Aufbringung von Paneelen und teilweise Aufstellung

von Schallabsorbern

Hintergrund

Die bestehenden Raume erflllen die Normen nicht fir Akustik,

vor allem bei den tiefen Frequenzen; kann auch iber Moblierung
verbessert werden; Problematik bei Kleben = Ablésung Untergrund

Beispiel Paneele

Arbeiten im Zuge der Umnutzung

Im Zuge der Umnutzung und des Umzuges fallen diverse
Leistungen an, z.B. Nachstreichen von Wanden, Reparatur
von Beschadigungen, Rick-/Umbau von Einbauten der
bisherigen Nutzer; Problematik ist der aktuelle Untergrund - II:

Aufriisten Fenster allgemein

Die bestehenden Fenster werden mit einer transparenten

Folie beklebt, damit keine Verletzungsgefahr bei Bruch besteht;
Hintergrund:

In Schulen missen Scheiben bis zu 2 m Hohe aus VSG sein,
damit keine Verletzungs-/Schnittgefahr fur die Nutzer besteht;
da bis ca. 1,10 m Hohe Brlstungen bestehen, bezieht sich das
auf den restlichen Bereich bis 2 m;

Sicherung Treppenauge

In das Treppenauge ca. 1,40 x 2,00 m wird ein Turmgertst gestellt

an dem entweder Glasscheiben montiert werden oder das

vollflachig mit einem Stahlnetz Gberspannt wird;

Hintergrund

Das bestehende Gelander erflillt nicht die notwendigen Richtlinien,
sowohl zur Héhe als auch zur Stabilitat;

Durch den Einbau, der ein Hinunterfallen verhindern wirde, kénnte

dies gelost werden; die Ausfiihrung bedarf der Zustimmung im Einzelfall;
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13.

14.

15.

16.

17.
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Sanierung Decke Raum HHC

Rickbau der vorhandenen Konstruktion und Einbau einer Decke, die
sowohl den Brandschutz als auch die Akustik abdeckt

Hintergrund:

Aktuell weist die Deckenkonstruktion keinerlei Brandschutz aufzuweisen;
die bestehende Holz-Akustik-Decke miusste rlickgebaut werden;

anschl. miisste man zuerst eine Brandschutzdecke einziehen, dann
dartber noch eine Akustikdecke;

Allg. Zuarbeiten — Gipser/Maler/Brandschutz

Im Zuge der MalRnahmen, gerade auch Elektro werden
Zusatzleitungen notwendig, z.B.

- Schlitze schlief3en

- Brandschotts einbauen

DG-Biihnenbereich — Einbau einer T-30 Wand mit Tiir
Rickbau Bestand im Buhnenbereich einschl. Deckenraum,
anschl. Ausflihrung einer entsprechenden Wand und Wartungstur
Hintergrund

zur brandschutztechnischen Unterteilung der Biihne und

zur Abtrennung Musiksaal im DG vom restlichen Bereich

Handlaufe + FuBabstreifer

Im Bereich des Gebaudezuganges sind innen zusatzliche Handlaufe
Vorzusehen, ebenso sind samtlich Handlaufe am Enden abzurunden
Zuséatzlich sind Fufiabstreifermatten im Zugangsbereich auszulegen

Elektro
Siehe hierzu separate Anlage
Zwischensumme BaumaRnahmen:

Zuzuglich ca. 15 % flr Unvorhergesehenes + 20 % fur Honorare, Nebenkosten

Einrichtung, usw.

Im Zuge der Umnutzung missen neue Mébel angeschafft werden,
- Méoblierung grote Raume, pro Raum

- Garderoben, aktuell nicht oder nur bedingt notwendig

- Kiiche Biro, angesetzt:

Noch offen:

Telefonanlagen — Notwarnsystem (Amok);

Aufgestellt: 04.12.2024
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ﬁmiillerholzbau

Dabitock !
Jateticte

1.2  Schallschutz nach DIN 4109-1

ING.-BURO FUR BAUPHYSIK 5
Stellungnahme Nr. 23/01913-5T.01 Seite 2 HORSTMANN + BEHGEH

Beratende Ingenieure PartGmbB

Die Anforderungen an den Schallschutz der Bauteile zwischen den Klassenraumen er-
geben sich nach der aktuell gtltigen DIN 4109-1 — Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Mindestanforderungen (DIN 4109-1:2018-01). Hierbei wird nicht unterschieden, ob es
sich im einen temporaren Bau oder ein Gebdude ohne zeitliche Nutzungseinschran-
kung handelt.

Die Anforderungen ergeben sich aus Ziff. 6.3, Tabelle 6 der DIN 4109-1;2018-01. Die
hier zutreffenden Anforderungen sind in der folgenden Tabelle aufgefihrt :
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Aullenwénde U = 0,24 W/m2K

Fenster U=1,3W/mzK

Flachdach U = 0,20 W/mK Decken zwischen Unterrichtsraumen > 55 dB <53dB

Boden Uber Erdreich U = 0,30 W/m2K o w Wiénde zwischen Unterrichtsrdumen > 47 dB —
Taren zwischen Unterrichtsraumen untereinander =37d3" —
(1)......Fur Taren gilt R, (alleinige Schallibertragung Uber die Tur).

absorbierende

deckeneigenschaft

technische details



A niiller holzbau

25 Trennwand zwischen Klassenraumen 2.6 Schallabsorbierende Deckenbekleidung

=»  Ausfithrungsvorschlag fir Regelquerschnitt

Schichtenaufbau :

=»  Ausfiihrungsvorschlag fiir Regelquerschnitt

Schichtenaufbau :

1 80 mm Brettsperrholzelement

2 100 mm Luftabstand / Korperschalltrennung, dazwis 1. 25 mm OSB-Holzwerkstoffplatte

3. > 60 mm Mineralwolle oder Holzweichfaser WTR 2. 150 mm Luftabstand

4 80 mm Brettsperrholzelement 3. 25 mm Mineralwolle-Schallschluckauflage

. o 4. 25 mm Holzwolleplatte HERADESIGN fine zwischen Holzbalken

=»  Erzielbare bauphysikalische Kennwerte

Schallschutz  Bewertetes Schalldamm-Malf : =»  Erzielbare bauphysikalische Kennwerte
-  Anmerkungen und Hinweise Absorption Schallabsorptionsgrad : aw 20,9

Die einzelnen Raumzellen-Container mussen elastisch aufgelage
fern zwei getrennte Unterrichts-Container auf einem gemeinsames:i 1 unuariisi
aufgelagert werden sollen.

errechneter

schallschutznachweis

technische details
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A niiller holzbau

Fateiticd !
[l
2. Ausfithrungsvorschlige fiir Bauteile 2.2 Flachdach
2.1 AuRenwiénde =  Ausfithrungsvorschlag fiir Regelquerschnitt
= Ausfiihrungsvorschlag fir Regelquerschnitt Schichtenaufbau :
Schichtenaufbau :
1. 1.5 mm Abdichtung nach DIN 18531 bzw. Flachdachrichtlinie

1. 80 mm Brettsperrholzelement 2. 120 mm Warmeddmmung als PIR-/PU-Hartschaum WLS 023
2. 140 mm  Holzweichfaserplatte WLS 042 3. — mm Dampfsperre, wasserdampfdiffusionsdquivalente Luft-
3. 40 mm Hinterltftung / Lattung schichtdicke s« > 1500 m
4. 30 Traglatt
mm r_aga “ung ) 4, 25 mm OSB-Holzwerkstoffplatte
5. — mm Hinterllftete Bekleidung
b. 220 mm Balkenlage
=»  Erzielbare bauphysikalische Kennwerte
Warmeschutz \Warmedurchlasswiderstand : R > 3,95 m2K/W = Erzielbare bauphysikalische Kennwerte
Warmedurchgangskoeffizient : U < 0,24 W/mzK Warmeschutz  Warmedurchlasswiderstand : R = 5,38 m2K/W
. . Warmedurchgangskoeffizient : U < 0,18 W/m2K
=  Anmerkungen und Hinweise
— Sofern die Konstruktion aus Brettsperrholzelementen ausreichend luftdicht =  Anmerkungen und Hinweise

ausgefuhrt wird, kann auf die Ausfuhrung einer zusatzlichen Dampfhremse /

, Sofern zur Ausbildung eines Gefalles Geféalle-Dammplatten verwendet werden
Luftsperre verzichtet werden.

- Alternativ zur einlagig verlegten Warmedammung kann auch eine zweilagige sollen, muss die mittlere Dafnmschlchtdlcke ene Starke von mlnde?tens
Ausfiihrung vorgesehen werden. 12 mm ausbilden. An der ,dUnnsten” Stelle (Tiefpunkt) muss die Damm-
Die erste Lage als 100 mm strake Holzwsichfaser mit WLS 038 zwischen ei- schichtdicke mindestens 70 mm betragen.

ner Aufrippung und darauf eine 60 mm dicke Holzweichfaser in WLS 042 als
durchgangige Dammebene.

robuste auBenwand

technische details
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OBERFLACHENBEARBEITUNG

hbw CLT wird grundsatzlich auf einer

Schleifmaschine kalibriert. hbwCLT in
Sichtqualitadt erhalt anschlieBend noch
einen Finish Schliff.

HYDRAULISCHES PRESSEN

Mehrere Einschichtplatten werden
kreuzweise aufeinandergelegt und auf
einer hydraulischen Flachenpresse
zum Brettsperrholz verpresst.

technische details

ﬁmiillerholzbau

Dabitock !

SCHMALSEITENVERKLEBUNG

Die Lamellen aller Lagen werden zundchst
zu grofien Einschichtplatten verklebt.

brettsperrholz / clt



12cm PIR Dammung
2,5cm OSB Platte

Balkenlage 12/22 C24

12cm Holzstander Atiika
1,8cm OSB Platte

12em PIR Dammung
2,5cm OSB Platte:

Y

M

HEA260 5235
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N

HEA260 5235
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o

MY

2cm Fassadt
3em Lanun;\
4cm Lattung.
14cm Weichfaser

WYY

2cm Fassade
Jcm Lattung

ol 4cm Lattung
14cm Weichfaser
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Bcm Brettsperrholzwand

Y

WYY
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G

Bcm Brettsperrholzwand

.

A

612 c24\i

HEA120 5235;

X

N

Y

AR

12cm PIR Dammung

N

(Y

16cm BSP Decke
12cm PIR Dammung
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12cm Holzstander Attika:

1,8cm OSB Plaf
12cm PIR Dammung
2,5cm OSB Platte
3alkenlage 12/22 C24 12124 C24

HEA260 5235
2cm Fassade
3cm Lattung
4cm Lattung
14cm Weichfaser
8cm Brettspemholzwand
/6112 c24
HEA120 5235

16¢m BSP Decke
12cm PIR Dammung
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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2024/161 GEMEINDE

Amt / Sachgebiet: Bauamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Reichert, Brigitta

Aktenzeichen: 788.0 w
Sitzungstermin: 17.12.2024 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Verpachtung der Fischereirechte in Ehningen

- Los |I: Fischwasser der Wirm auf der Gemarkung
Ehningen von der Teilgemarkung Mauren bis zur
Gemarkungsgrenze Aidlingen und fir das Fischwasser
des Krebsbaches von der Markungsgrenze
Gartringen/Rohrau bis zur Wirm

- Los Il: Fischwasser der Wirm auf der Markung
Mauren im Bereich des Flst.5057

Beschlussvorschlag:

1. Verpachtung des Fischereirechts Los |

Das Fischereirecht Los | flr das Fischwasser der Wirm von der Teilgemarkung
Mauren bis zur Gemarkungsgrenze Aidlingen und fur das Fischwasser des
Krebsbaches von der Markungsgrenze Gartringen/Rohrau bis zur Wirm wird an
den Angelsportverein Aidlingen e.V. auf 12 Jahre verpachtet.

2. Verpachtung des Fischereirechts Los Il

Das Fischereirecht Los Il fir das Fischwasser der Wirm auf der Markung Mauren
im Bereich des FlIst. 5057 wird an den Angelsportverein Aidlingen e.V. auf 12 Jahre
verpachtet.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Pachtvertrage (Anlage 1 und
Anlage 2) abzuschliel3en. Der Abschluss des Pachtvertrags fur das Fischereirecht
Los | erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung der weiteren
Nutzungsberechtigten/Fischereirechtsinhaber

1. Eberhard Bodemer Erben, vertreten durch Herrn Jochen Bodemer

2. Wilhelm Tafel Erben, vertreten durch Herrn Wilhelm Tafel (Junior).

Einleitung:

Das Fischereirecht der Gemeinde Ehningen ist zum 01.01.2025 neu zu verpachten,
da die Pachtvertrage zum 31.12.2024 enden. Uber die Neuverpachtung ist im
Gemeinderat zu beraten und Beschluss zu fassen.

Sachverhalt:
Nach § 19 Fischereigesetz (FischG) gibt es keine Mdglichkeit der Verlangerung
der Pachtvertrage mehr, sie missen neu abgeschlossen werden.
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Seitens des Fischereivereins Ehningen e. V. wurde der Gemeindeverwaltung und
den Nutzungsberechtigten/Fischereirechtsinhabern, Herrn Jochen Bodemer und
Herrn Wilhelm Tafel (Junior) mitgeteilt, dass grol3es Interesse an der weiteren
Pachtung beider Lose durch den Fischereiverein Ehingen e.V. zwar bestehe, jedoch
der Fischereiverein e. V. sich nicht mehr in der Lage sehe dies selbstandig zu
Ubernehmen. Vielmehr ist ein Zusammenschluss mit dem Angelsportverein
Aidlingen e.V. geplant. Alle Vereinsmitglieder des Fischereivereins Ehningen e. V.
sollen vom Angelsportverein Aidlingen e. V. aufgenommen werden Der
Fischereiverein Ehningen e.V. hat daher der Gemeindeverwaltung die Verpachtung
an den Angelsportverein Aidlingen e. V. vorgeschlagen.

Der Angelsportverein Aidlingen e. V. hat sein Interesse an der Pachtung beider Lose
mitgeteilt. Die Entwirfe der Pachtvertrage wurden seitens des Angelsportvereins
Aidlingen e. V. gepruft und das Einverstandnis erklart. Nun hofft der
Angelsportverein Aidlingen e. V. auf positive Riickmeldung durch den Gemeinderat,
so dass die Aufnahme der Mitglieder dann vollzogen werden kann.

Auch die Fischereirechtsinhaber, vertreten durch Herrn Wilhelm Tafel und Herrn
Jochen Bodemer sind mit der Verpachtung an den Angelsportverein Aidlingen e. V.
einverstanden.

Pachtdauer:

Der Angelsportverein Aidlingen e. V. ist mit einer Pachtdauer von mindestens 12
Jahren einverstanden.

Mit der Neuverpachtung wird auch wieder die fischereigesetzliche Hegepflicht
Ubertragen. Gemal 8§ 18 Fischereigesetz fur Baden-Wurttemberg (FischG) muss
die Pachtdauer dann mindestens 12 Jahre betragen.

Zur moglichen Pachtdauer hat die Gemeindeverwaltung eine Auskunft bei der
Fischereibehdorde beim Regierungsprasidium Stuttgart eingeholt. Es wurde
mitgeteilt, dass man einer langeren Verpachtung (maximal jedoch nicht langer als
24 Jahre) grundsatzlich nicht ablehnend gegentbersteht, wenn die bisherige
Bewirtschaftung in aller Sinne (Gemeinde, Fischereiverein, Fischereirecht)
zufriedenstellend war. Es wird jedoch empfohlen, an der bisherigen Pachtdauer von
12 Jahren festzuhalten. Ansonsten fehlt ggf. ein Hebel um einer widersinnigen
Bewirtschaftung (andere Personen) oder Anderungen der Umwelt angemessen
Rechnung zu tragen.

Die Gemeindeverwaltung kann dieser Sichtweise folgen und schlagt daher vor, an
der bisherigen Pachtdauer von 12 Jahren festzuhalten.

Die Neuverpachtung der Fischereirechte wurde nicht ausgeschrieben. Aus
fischereirechtlicher ~ Sicht und  Auskunft der Fischereibehérde beim
Regierungsprasidium Stuttgart, besteht keine Verpflichtung zur Ausschreibung.
Ublicherweise wird das Prinzip der Pachtertreue und der Ortsansassigkeit verfolgt.
Beides ist durch den Zusammenschluss der beiden Vereine auch bei der
Neuverpachtung an den Angelsportverein Aidlingen e. V. gegeben.

Die Fischereirechte in Ehningen wurden in der Vergangenheit in zwei Losen
verpachtet.
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Da das Los | steuerbefreit ist und auf das Los Il jedoch Umsatzsteuer erhoben wird,
wird vorgeschlagen das bisherige Verfahren - Verpachtung in zwei getrennten
Losen- weiterzufiihren.

Die Fischereirechte an der Wiurm und am Krebsbach (Los I) sind in den
entsprechenden Grundbichern als grundstiicksgleiches Recht eingetragen und
somit steuerbefreit.

Durch Kaufvertrag vom 24. Februar 1998 hat die Gemeinde Ehningen aus
Privatbesitz sowohl das Grundstick Flst. 5057 (Los IlI) als auch separat das bis
dahin dem Eigentimer zustehende Fischereirecht erworben. Dieses Fischereirecht
istim Verzeichnis der Fischereirechte beim Landratsamt Boblingen eingetragen und
somit umsatzsteuerpflichtig.

Das Los | ist bereits seit 24 Jahren (die letzten beiden 12-Jahresperioden) an den
Fischereiverein Ehningen e.V. verpachtet.
Das Los Il ist seit 01.01.2013 an den Fischereiverein Ehningen e.V verpachtet.

Die Gemeindeverwaltung schlagt vor beide Lose, wie vom Fischereiverein
Ehningen e. V. vorgeschlagen, an den Angelsportverein Aidlingen e. V. zu
verpachten.

Durch die Verpachtung beider Lose an den Angelsportverein Aidlingen e. V. ware
eine einheitliche und fachgerechte Bewirtschaftung der Ehninger Fischgewasser
gewabhrleistet. Die Bewirtschaftung der Fischereirechte in Ehningen wurde in den
vergangenen Jahren vom Fischereiverein Ehningen e.V. aul3erst zufriedenstellend
wahrgenommen.

Pachtzins

Bertcksichtigt man die Ertragsfahigkeit und den Druck von Raubtieren (Graureiher,
Kormoran) auf den Fischbestand wird von einer Erhohung des Pachtzinses
abgeraten.

Da der Fischereiverein Ehningen und die weiteren
Nutzugsberechtigten/Fischereirechtsinhaber mit dem bisherigen Pachtzins
einverstanden sind, wird vorgeschlagen diesen beizubehalten.

Folgender Pachtzins wird vorgeschlagen:

Los I: Bisher: 300,00 Euro netto
Neu ab 01.01.2025: 300,00 Euro netto zuzuglich der geltenden
gesetzlichen Mehrwertsteuer
Los Il Bisher: 22,00 Euro brutto (inkl. 19 % Umsatzsteuer)
Neu ab 01.01.2025 22,00 Euro brutto (inkl. 19 % Umsatzsteuer)

Preisanpassungsklausel

Die Madglichkeit zur Angleichung des Pachtzinses soll auch in den neu
abzuschlieRenden Pachtvereinbarungen gegeben sein. Um das Verfahren jedoch
zu vereinfachen, wird vorgeschlagen auf die bisherige Pachtpreistiberprifung alle
sechs Jahre anhand des Lebenshaltungskostenindex fur 4-Personen-
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Arbeitnehmer-Haushalte mit mittlerem Einkommen bzw. einem vergleichbaren
Index zu verzichten und die Pachtpreise ggf. nach der Halfte der Pachtzeit in
Absprache mit den Pachtern anzugleichen.

Erlaubnis- und Unterpachtvertrage

Herr Jochen Bodemer hat den Wunsch ab 2025 selbst mit einem zweiten Angler
von seinem Fischereirecht im Los | Gebrauch zu machen. Um diesem Wunsch
entgegenzukommen wird vertraglich vereinbart, dass der Pachter fur die gesamte
Pachtdauer verpflichtet wird, zwei Jahreserlaubnisscheine mit Herrn Jochen
Bodemer abzuschlie®en (siehe § 6 ,Erlaubnis- und Unterpachtvertrage®).

Die Entwirfe der Pachtvertrage sind in der Anlage beigefugt. Die bisherigen
Pachtvertrage wurden zugrunde gelegt. Alle Anderungen sind in roter Farbe
dargestellt.

Aufgestellt:
Ehningen, 09.12.2024

o B4

Lukas Rosengrin
Blrgermeister

Anlagen: Entwurf Fischereipachtvertrag Los |_ 01.01.2025
Entwurf Fischereipachtvertrag Los 1_ 01.01.2025
Lageplan Fischereipachtvertrag Los Il
Lageplan Fischereipachtvertrag Los |
Lageplan Ubersicht Los Il
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Fischereibezirk | (Verpachtung des Fischereirechts Los I)

FISCHEREIPACHTVERTRAG

- mit Ubertragung der fischereigesetzlichen Hegepflicht -

zwischen

der Gemeinde Ehningen, vertreten durch Herrn Biirgermeister Lukas Rosengriin und den weiteren
Nutzungsberechtigten:

1. Die Erben von Eberhard Bodemer, vertreten durch Herrn Jochen Bodemer
2. Die Erben von Wilhelm Tafel, vertreten durch Herrn Wilhelm Tafel, jun. (*15.07.1957)

(nachstehend Verpachterin genannt)

und dem Angelsportverein Aidlingen e. V., vertreten durch den 1. Vorstand
Herrn Alexander Ziegler, HauptstraBe 38 in 71134 Aidlingen-Lehenweiler

(nachstehend der Pachter genannt)

wird folgender Pachtvertrag abgeschlossen:

§1
Gegenstand der Pacht

(1) Verpachtet wird das Fischereirecht im Gewasser (mit den Grenzen):

a) der Wirm auf der Gemarkung Ehningen von der Teilgemarkung Mauren bis zur Gemarkungs-
grenze Aidlingen,

b) des Krebsbaches von der Markungsgrenze Gartringen/Rohrau bis zur Wirm. Die alleinige
Nutzungsberechtigung der Gemeinde Ehningen erstreckt sich auf die Wirm von der Bricke
im Zuge der Schlof3strale bis zum Bahnviadukt Gber die Wirm in der Aidlinger Stral3e.
An der Wirm von der Teilgemarkung Mauren bis zur Bricke im Zuge der Schlof3strafl3e und
vom Bahnviadukt bis zur Gemarkungsgrenze Aidlingen sowie am Krebsbach gliedern sich die
Nutzungsberechtigungen wie folgt:

1. Gemeinde Ehningen, zur Halfte
2. Eberhard Bodemer Erben, zu einem Viertel
3. Wilhelm Tafel Erben, zu einem Viertel.

Nicht verpachtet ist das Fischereirecht an nachfolgend aufgefihrten Gewassern Il. Ordnung der
Gemarkung Mauren, namlich:



1. der Wirm
von der Markungsgrenze Mauren mit Altdorf im Ostteil von Flst. 5628 abwarts bis zur
Markungsgrenze Mauren/Ehningen, bezeichnet durch die Flst. Nr. 5629, 5638 und 5057,

2. der Nebenbache der Wirm:

a) deren linker Zufluss auf Fist. 5628, auch hier als Flst. 5629 bezeichnet, vom Ursprung auf
Fist. 5628 bis zur Miindung in die Wirm,

b) der Zufluss zu dem auf Flst. 5626 liegenden Maurener See ab Flst. 5630/1 tber Flst. 5632
und 5628 bis zu besagtem See und am AbfluR dieses Sees — wieder auf Flst. 5628 gelegen —
bis zur Einmindung in die Wirm.

3. Maurener See auf Flst. 5626 — Gemarkung Mauren, Gemeinde Ehningen.

Das verpachtete Fischereirecht ist im beiliegenden Lageplan blau gekennzeichnet. Der Lageplan ist
Bestandteil des Vertrages.

FlieRgewasser:

Wirm: Lange ca.5 km durchschnittliche Breite 1,5m (0,75 ha)
Krebsbach: Lange ca.2,5km durchschnittliche Breite 1,0m__ (0,25 ha)
Insgesamt: (ca.1,0 ha)
Stehende Gewasser: Wasserflache ..................... (weitere Beschreibung am Vertragsende) ................

(2) Die fischereigesetzliche Verpflichtung zur Hege nach § 14 des Fischereigesetzes (FischG) fir
Baden-Wirttemberg wird ganz auf den/die Pachter/in Gbertragen (siehe auch § 6).

(3) Mitverpachtet sind folgende Nutzungen:

(4) Anspruche wegen zugesicherter Eigenschaften kann der Pachter nur geltend machen, wenn die
Eigenschaften schriftlich zugesichert sind. Die Verpachterin Ubernimmt jedoch keine Gewahr fur
Angaben Uber den Fischbestand und tber den Umfang der verpachteten Wasserflachen.

§2

Pachtdauer

Das Fischereirecht wird auf 12 Jahre (Mindestpachtdauer 12 Jahre)
Betrifft Pachtvertrage mit Ubertragung
der Hegepflicht

und zwar fir die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2036 verpachtet
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§3
Pachtzins
Der Pachtzins betragt jahrlich 300,00 EUR
in Worten dreihundert Euro netto

zuzuglich der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

und ist im Voraus jeweils spatestens bis zum 01.Januar an den/die Verpachter/in auf folgendes
Konto zu zahlen:

IBAN Geldinstitut
DE60600693550000285005 VR-Bank Ehninger-Nufringen eG

Der Anteil der Gemeinde am Pachtzins betragt 140,00 EUR. Der Anteil von 160,00 EUR steht im
Ubrigen beiden Nutzungsberechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern zu je gleichen Teilen zu.

Ein Aufrechnungs- oder Zuriickbehaltungsrecht wegen eines gegen die Verpachterin geltend
gemachten Entschadigungsanspruchs steht dem Pachter nicht zu, solange der Anspruch nicht
vom Verpachter anerkannt oder rechtskraftig festgestellt ist.

Ein Anspruch des Pachters auf Minderung oder Erlass des Pachtgeldes wegen Verminderung
oder Vernichtung des Fischbestandes durch Wasser- und Uferbauten irgendwelcher Art,
Wasserlaufsanderungen, Betrieb von Wasserwerken oder durch Einleitung schadlicher Flissig-
keiten besteht nur dann, wenn gegen Dritte ein Schadensersatzanspruch erhoben werden kann.
Wegen staatlicher oder vom Staat angeordneter MaRnahmen findet kein Ersatzanspruch statt.

Schadensersatzanspriiche wegen Hochwasser, insbesondere durch den Aufstau eines-hech

——zdu-bauenden des Ruckhaltebeckens im Bereich der Wirm kénnen vom Pachter nicht geltend

gemacht werden.

§4

Preisanpassungsklausel

Die Verpachterin behalt sich vor, den Pachtzins in Absprache mit dem Pachter nach der Halfte der
Pachtzeit nach erfolgter Uberprifung ggf. anzugleichen.

§5

Anzeige des Pachtvertrages

Die Verpachterin ist zur Anzeige dieses Vertrages bei der Fischereibehoérde verpflichtet.
(betrifft Pachtvertrage mit der Ubertragung der Hegepflicht)

Der Pachter darf die Fischerei nicht vor Ablauf von 2 Monaten nach Anzeige des Vertrages beim
Regierungsprasidium ausuben. Wird der Pachtvertrag beanstandet, verlangert sich die Frist bis zur
Behebung der Beanstandung oder bis zur rechtskraftigen gerichtlichen Entscheidung (§ 19 Abs. 1
Satz 2 FischG).
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§6

Erlaubnis- und Unterpachtvertrage

Der Pachter ist berechtigt, samtliche dem Verpachter als Nutzungsberechtigtem des Fischwassers
zustehende Befugnisse in dessen Namen auszuiiben.

(1)

Der Pachter darf jahrlich maximal 8 Jahreserlaubnisscheine mit Inhabern eines giiltigen
Fischereischeines abschlieRen und bei Bedarf in entsprechende Monats-, Wochen- und
Tageserlaubnisvertrage umwandeln. Grundlage zur Berechnung der Erlaubnisvertrage ist die
naturliche Ertragsfahigkeit des Gewassers. Dabei entsprechen einem Jahreserlaubnisvertrag

................ =riiieeeeeeeeMonats-, .. Wochen-, ... 120 Tageserlaubnisvertrage

Fir das FlielRgewasser zur Grée von ca. 1 ha durfen vom Pachter maximal 96
Tageserlaubnisvertrage abgeschlossen werden.

Der Pachter verpflichtet sich, fiir die gesamte Pachtdauer, zwei Jahreserlaubnisscheine (von den
insgesamt 8 Jahreserlaubnisscheinen) mit Herrn Jochen Bodemer abzuschlief3en.

Die Verpachterin darf neben dem Péchter jahrlich zusatzlich maximal

0 Jahres-, 0 Monats-, 0 Wochen-, 0 Tageserlaubnisvertrage

abschlielen und entsprechende Erlaubnisscheine ausstellen. Die Berechnungsgrundlage und
der Umrechnungsschlissel entsprechend Absatz 1 finden Anwendung.

Anstelle der oben genannten Jahreserlaubnisvertrage (§ 6 Abs. 1) oder Tageserlaubnisvertrage
kann der Pachter auch eine andere Aufteilung vornehmen und im Rahmen der zur Verfigung
stehenden Ertragsfahigkeit den Mitgliedern eines Vereines das Angeln mit einer Ringkarte,
Fangkarte oder eines Fangbuches unter Einhaltung entsprechender Fangbeschrankungen in
diesen Gewassern erlauben. Die Aufteilung muf nachvollziehbar und nachkontrollierbar sein.

Stellen der Pachter oder die Verpachterin Erlaubnisscheine aus, haben sie — nach
Scheinarten getrennt — Namenslisten der Inhaber zu fuhren, die sie auf Verlangen mit dem
Vertragspartner austauschen oder kontrollberechtigten Personen zur Einsicht aushandigen.

Die Pachter ist nicht befugt Unterpachtvertrage abzuschlief3en.

§7

Bewirtschaftung des Fischereirechts

Der Pachter ist verpflichtet, das Fischereirecht ordnungsgemaf zu bewirtschaften und seine
Ertragsfahigkeit zu erhalten.

Er ist zur Sauberhaltung des Gewassers und der Ufer verpflichtet. Der Pachter hat das
Fischwasser gegen Beeintrachtigungen durch Dritte zu schutzen und solche unverziglich dem
Verpachter mitzuteilen.

Samtliche MaRnahmen am und im Gewasser sind der Gemeinde vorher mitzuteilen.

Der Pachter hat das Fischwasser pfleglich zu behandeln. Der Pachter sichert zu, dass er sich bei
der Ausiibung der Fischerei und Hege insbesondere der Ehninger Fischer bedient.

Beim Betreten fremder Grundstticke darf der Pachter diese nicht beschadigen. Soweit das
Grundstiick dennoch beschadigt wird, hat der Pachter den eingetretenen Schaden zu beseitigen
oder einen entsprechenden Kostenersatz zu leisten.
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Bei der Fischereiaustibung sind insbesondere die §§ 13 (Grundsatz der Fischereiausibung) und
14 (Hegepflicht) FischG Baden-Wiirttemberg zu beachten. Der Pachter ist verpflichtet, das
Fischereirecht im Rahmen der nach § 1 Abs. 2 dieses Vertrags tibernommenen Hegeverpflichtung
ordnungsgemal zu bewirtschaften sowie einen angemessenen Fischbestand und seine
Ertragsfahigkeit zu erhalten.

Insbesondere ist er zu folgenden Hegemafinahmen verpflichtet:

3)

Nicht eingesetzt werden durfen: nichtheimische Fische

Einsatze mit Kleinfischarten, Krebsen, Muscheln oder seltenen oder vom Aussterben bedrohten
Fischarten (sogenannter Artenschutz-Besatz) sind nur mit Zustimmung der Verpachterin zulassig.

Der Pachter hat alljahrlich an geeigneten Stellen folgende Fische einzusetzen: *)

Fischarten im Rahmen der Hegepflicht. Der Besatz mul} aus gleicher Fischzucht stammen wie der
Besatz der Wurm auf der Markung Mauren im Bereich des Grundstiicks Flst. 5057 (verpachtetes
Fischereirecht Los II).

Der Einsatz ist grundsatzlich in Form von Fischlaich, Brut- oder Jungfischen einheimischer und
standortgerechter Arten zu tatigen.

Die Verpachterin behalt sich vor, auf Vorschlag der Fischereibehérde und nach billigem
Ermessen weitere Einsatze von bestimmten Fischarten in bestimmter Anzahl und bestimmten
Grolenklassen vorzuschreiben oder durchzufiihren, einzuschranken oder zu untersagen.

Eingesetzt werden dirfen nur gesunde Fische aus Betrieben, die unter laufender Betreuung
eines tierarztlichen Fischgesundheitsdienstes/Fachtierarztes fiir Fische stehen und im Falle von
Salmoniden und Hechten durch ein entsprechendes Gesundheitszeugnis nachweisen kdonnen,
dass der Herkunftsbestand frei ist von den in der Fischseuchen-Verordnung namentlich genann-
ten Fischseuchen. Wird das Fischwasser in Abstimmung mit der zustandigen Behérde in Maf3-
nahmen gegen bestimmte Fischseuchen einbezogen, dirfen auch Fische anderer Arten nur ein-
gesetzt werden, wenn fur sie tierarztliche Gesundheitszeugnisse oder Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen vorliegen. Die genannten Zeugnisse und Bescheinigungen sind bis ein Jahr nach
Ablauf oder Beendigung des Vertrags aufzubewahren und auf Verlangen der Verpéachterin

und der Fischerei- oder der Veterinarbehdrde vorzulegen.

Die Verpachterin ist von allen Fischeinsatzen so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie oder ihr
Vertreter beim Einsatz zugegen sein kann.

Der Pachter hat die Einsatze und die Fangergebnisse jahrlich nach Fischarten und Gewicht
getrennt aufzuzeichnen. Bei Abschluss von Erlaubnisvertragen hat er die Verpflichtung zur
Fihrung von Fanglisten auch auf die Inhaber der Erlaubnisscheine zu Ubertragen und sich die
Fangergebnisse jahrlich bis spatestens zum 31. Marz des Folgejahres mitteilen zu lassen. Auf
Anforderung hat der Pachter die Aufzeichnungen zusammengefasst der Verpachterin oder deren
Beauftragten mitzuteilen.

Kommt die Pachterin trotz Mahnung innerhalb angemessener Frist seiner Verpflichtung zu
Hegemalinahmen oder Fischeinsatz nicht nach, ist die Verpachter/in berechtigt, die Mal3-
nahmen oder den Einsatz auf Kosten des Pachters durchzufiihren oder durch-

fuhren zu lassen. Dies gilt nur, wenn die Hegepflicht nach § 14 Abs. 4 FischG von der Fischerei-
behodrde ausgesetzt ist.

*) Hinweise:

1.
2.

Pflichtbesatz soll nur bei zwingendem Bedarf vereinbart werden.

Grundlage der Fischereiausiibung ist die Nutzung der natirlichen Ertragskraft des Gewassers. Falls notwendig, hat der
Pachter/die Pachterin zur Erhaltung des Fischbestandes einen den natirlichen Verhaltnissen des Gewassers ent-
sprechenden Fischeinsatz durchzufiihren. Ein Uberbesatz sowie der Einsatz von fangreifen Fischen widersprechen

im Regelfall dem Hegegedanken des Fischereigesetzes.
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§8
Sonstige Pflichten der Vertragspartner

Der Pachter hat Stérungen und Schadigungen des Fischwassers nach besten Kraften
abzuwenden; die Verpachterin unterstitzt ihn darin nach Moglichkeit.

Die Verpachterin ist verpflichtet, abgesehen von Notfallen eigene Gewasserunterhaltungs-
mafinahmen, durch die die Fischerei erheblich beeintrachtigt wird, dem Pachter mindestens
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Werden ihm entsprechende MaRnahmen von Dritten
am Gewasser bekannt, hat er dies dem Pachter unverziglich mitzuteilen.

Der Pachter hat der Verpachterin ihm bekannt gewordene, drohende oder eingetretene Stérungen
oder Schadigungen des Fischwassers unverziiglich mitzuteilen. Unterlasst er schuldhaft die
Anzeige, so ist er zum Ersatz des aus der unterlassenen Anzeige entstandenen Schadens
verpflichtet.

Verliert das Gewasser, ohne dass den Pachter dabei eine Schuld trifft, seine urspriingliche
Ertragsfahigkeit in erheblichem Male, so kann der er auf Dauer oder auf Zeit eine angemessene
Pachtermafigung verlangen. Werden sich die Parteien Gber das Bestehen, die Dauer und die
Hohe des Anspruchs des Pachters nicht einig, kénnen sie einen von der Fischereibehdrde
benannten Gutachter bestellen. Die Entscheidung ist fir beide Parteien verbindlich.

§9
AuBerordentliche Kiindigung des Pachtvertrages

Die Verpachterin — in den Fallen e) bis g) auch der Pachter — kann den Vertrag fristlos
kindigen, wenn

a) der Pachter trotz Abmahnung den gesetzlichen Vorschriften tber die Austibung der
Fischerei oder den Bestimmungen dieses Vertrages gréblich zuwiderhandelt,

b) der Pachter das Fischwasser nachweislich schlecht bewirtschaftet und innerhalb einer
angemessenen, schriftlich gesetzten Frist die gerigten Mangel nicht abstellt,

c) der Pachter mit der Bezahlung des Pachtzinses nach Mahnung langer als drei Monate
in Verzug ist,

d) der Pachter zahlungsunfahig wird, z. B. wenn gegen ihn das Insolvenzverfahren eréffnet
wird,

e) der Pachter stirbt und die Erben nicht in der Lage sind, das Pachtverhaltnis ordnungs-

gemald weiterzufihren. Mitpachter kdnnen den Anteil des Verstorbenen/der Verstorbenen
Ubernehmen oder sich mit dem/der Verpachter/in auf eine Ersatzperson einigen.

f) das Fischwasser in eine Fischereigenossenschaft einbezogen wird. In diesem Fall hat der
Pachter Anspruch auf billigen Ersatz fir einen nachweislich erwachsenen Verlust aus Auf-
wendungen, jedoch nicht fir entgangenen Gewinn,

g) das Fischwasser durch Verwaltungsakt im 6ffentlichen Interesse in Anspruch genommen
wird. Auf etwaige Ersatzanspriiche des Pachters finden die fiir solche Inanspruchnahme
geltenden gesetzlichen Vorschriften Anwendung.

Im Fall einer Kiindigung nach Abs. 1 a) bis d) hat der Pachter die Kosten der erneuten Ver-
pachtung zu tragen. Ferner bleibt er verpflichtet, den Pachtzins bis zu dem Zeitpunkt weiter

zu bezahlen, zu dem das Fischwasser erneut verpachtet wird oder angemessen verpachtet werden
koénnte, jedoch nicht Ianger als bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des

Vertrags infolge der fristlosen Kiindigung.
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(3) Kindigungen missen durch einen eingeschriebenen Brief mit Riickschein erfolgen und der
Fischereibehdrde angezeigt werden.

§10
Zusitzliche Vereinbarungen

(1) Mundliche Nebenabreden haben keine Gultigkeit. Zusatzlich vereinbaren die Parteien folgendes
(z.B. Last der offentlichen Abgaben, Genehmigungsvorbehalte, sonstige Verpflichtungen und
Rechte, Unterpachtvertrage, Ringkartenregelungen, Fischbesatz):

(2) Weitere Beschreibungen (des Fischbestandes, sonstiger Einrichtungen der Gewasser, Rechte
Dritter):
(3) Durch die Unwirksamkeit einer Vertragsbestimmung wird die Wirksamkeit der Gbrigen

Bestimmungen nicht berihrt.

Anlagen zum Pachtvertrag:

Lageplan

Ort, Datum, Stempel

Ehningen, 00.00.2024 Ehningen, 00.00.2024

Fur die Verpachter: Fir den Pachter:
Gemeinde Ehningen Angelsportverein Aidlingen e. V.
Lukas Rosengrin Alexander Ziegler

- Burgermeister - - 1. Vorstand -

Fir die Erben von Eberhard Bodemer:
Jochen Bodemer

Fir die Erben von Wilhelm Tafel:
Wilhelm Tafel Junior.



Sichtvermerk der Fischereibehorde

Vorstehender Fischereipachtvertrag wurde gemaf § 19 FischG am angezeigt.
Er wird nicht beanstandet.

Bemerkungen

Ort, Datum Stempel Unterschrift




Fischereibezirk Il  (Verpachtung des Fischereirechts Los Il)

FISCHEREIPACHTVERTRAG

- mit Ubertragung der fischereigesetzlichen Hegepflicht -

zwischen

der Gemeinde Ehningen, vertreten durch Herrn Biirgermeister Lukas Rosengriin
(nachstehend Verpachterin genannt)

und dem Angelsportverein Aidlingen e.V., vertreten durch den 1. Vorstand
Herrn Alexander Ziegler, Hauptstrae 38, 71134 Aidlingen-Lehenweiler

(nachstehend der Pachter genannt)

wird folgender Pachtvertrag abgeschlossen:

§1
Gegenstand der Pacht

(1) Verpachtet wird das Fischwasser fir den Bereich der Wirm auf der Markung Mauren im
Bereich des Flst. 5057.

(2) Nicht verpachtet ist das Fischereirecht an nachfolgend aufgefiihrten Gewassern Il. Ordnung der
Gemarkung Mauren, namlich:

1. der Wirm
von der Markungsgrenze Mauren mit Altdorf im Ostteil von Flst. 5628 abwarts bis zur
Markungsgrenze Mauren/Ehningen, bezeichnet durch die Flst. Nr. 5629 und 5638,

2. der Nebenbache der Wirm:
a) deren linker Zufluss auf Flst. 5628, auch hier als Flst. 5629 bezeichnet, vom Ursprung
auf Flst. 5628 bis zur Mindung in die Wirm,
b) der Zufluss zu dem auf Flst. 5626 liegenden Maurener See ab Flst. 5630/1 tber Flst.
5632 und 5628 bis zu besagtem See und am Abflul’ dieses Sees — wieder auf Flst.
5628 gelegen — bis zur Einmindung in die Wirm.

3. Maurener See auf Flst. 5626 — Gemarkung Mauren, Gemeinde Ehningen.

Das verpachtete Fischereirecht ist im beiliegenden Lageplan blau gekennzeichnet. Der
Lageplan ist Bestandteil des Vertrages.



FlieRgewasser:

Wirm:

(3) Die fischereigesetzliche Verpflichtung zur Hege nach § 14 des Fischereigesetzes (FischG) fiir
Baden-Wirttemberg wird ganz auf den Pachter Gibertragen (siehe auch § 7).

Mitverpachtet sind folgende Nutzungen:

(4) Anspruche wegen zugesicherter Eigenschaften kann der Pachter nur geltend machen, wenn die
Eigenschaften schriftlich zugesichert sind. Die Verpachterin Ubernimmt jedoch keine Gewahr fur
Angaben Uber den Fischbestand und iiber den Umfang der verpachteten

Wasserflachen.
§2
Pachtdauer
Das Fischereirecht wird auf 12 Jahre (Mindestpachtdauer 12 Jahre)
Betrifft Pachtvertrage mit Ubertragung
der Hegepflicht
und zwar fir die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2036 verpachtet
§3
Pachtzins
(1) Der Pachtzins betragt jahrlich 19,02 Euro
Hinzu kommt die gesetzliche Umsatzsteuer
(derzeit 19 %) = 3,61 Euro
Gesamt: 22,00 Euro
In Worten: zweiundzwanzig Euro

und ist im Voraus jeweils spatestens bis zum 01. Januar an die Verpachterin auf folgendes
Konto zu zahlen

IBAN Geldinstitut
DE60600693550000285005 VR-Bank Ehningen-Nufringen e.G.

Ein Aufrechnungs- oder Zurtickbehaltungsrecht wegen eines gegen die Verpachterin geltend
gemachten Entschadigungsanspruchs steht dem Pachter nicht zu, solange der Anspruch nicht
von der Verpachterin anerkannt oder rechtskraftig festgestellt ist.

Ein Anspruch des Pachters auf Minderung oder Erlass des Pachtgeldes wegen Verminderung
oder Vernichtung des Fischbestandes durch Wasser- und Uferbauten irgendwelcher Art,
Wasserlaufsanderungen, Betrieb von Wasserwerken oder durch Einleitung schadlicher
Flussigkeiten besteht nur dann, wenn gegen Dritte ein Schadensersatzanspruch erhoben
werden kann.

Wegen staatlicher oder vom Staat angeordneter Ma3nahmen findet kein Ersatzanspruch statt.



§4

Preisanpassungsklausel

Die Verpéachterin behalt sich vor, den Pachtzins in Absprache mit dem Pachter nach der Halfte der
Pachtzeit nach erfolgter Uberprifung ggf. anzugleichen.

§5

Anzeige des Pachtvertrages

Die Verpachterin ist zur Anzeige dieses Vertrages bei der Fischereibehoérde verpflichtet.
(betrifit Pachtvertrage mit der Ubertragung der Hegepflicht)

Der Pachter darf die Fischerei nicht vor Ablauf von 2 Monaten nach Anzeige des Vertrages
beim Regierungsprasidium ausuben. Wird der Pachtvertrag beanstandet, verlangert sich die
Frist bis zur Behebung der Beanstandung oder bis zur rechtskraftigen gerichtlichen
Entscheidung (§ 19 Abs. 1 Satz 2 FischG).

§6

Erlaubnis- und Unterpachtvertrage

Der Pachter ist berechtigt, samtliche der Verpachterin als Nutzungsberechtigtem des Fischwassers
zustehende Befugnisse in dessen Namen auszuiiben.

(1)

Der Pachter darf keine Jahreserlaubnisscheine mit Inhabern eines gultigen Fischereischeines
abschlief3en und bei Bedarf in entsprechende Monats-, Wochen- und Tageserlaubnisvertrage
umwandeln. Grundlage zur Berechnung der Erlaubnisvertrage ist die natirliche Ertragsfahigkeit
des Gewassers. Dabei entsprechen einem Jahreserlaubnisvertrag

0 Monats-, 0 Wochen-, 12 Tageserlaubnisvertrage

Fur das FlieRgewasser zur GroRRe von ca. 600 gm diirfen vom Pachter 5,8 — aufgerundet maximal 6
Tageserlaubnisvertradge abgeschlossen werden.

Die Verpachterin darf neben dem Pé&chter jahrlich zusatzlich maximal

0 Jahres-, 0 Monats-, 0  Wochen-, 0 Tageserlaubnisvertrage

abschliefien und entsprechende Erlaubnisscheine ausstellen. Die Berechnungsgrundlage und
der Umrechnungsschlissel entsprechend Absatz 1 finden Anwendung.

Anstelle der oben genannten Jahreserlaubnisvertréage (§ 6 Abs. 1) oder Tageserlaubnisvertrage kann der
Pachter auch eine andere Aufteilung vornehmen und im Rahmen der zur Verfligung stehenden
Ertragsfahigkeit den Mitgliedern eines Vereins das Angeln mit einer Ringkarte, Fangkarte oder eines
Fangbuches unter Einhaltung entsprechender Fangbeschrankungen in diesen Gewassern erlauben. Die
Aufteilung muss nachvollziehbar und nachkontrollierbar sein.

Stellen der Pachter oder die Verpachterin Erlaubnisscheine aus, haben sie — nach
Scheinarten getrennt — Namenslisten der Inhaber zu fuhren, die sie auf Verlangen mit dem
Vertragspartner austauschen oder kontrollberechtigten Personen zur Einsicht aushandigen.

Der Péachter ist nicht befugt Unterpachtvertrage abzuschliel3en.
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§7

Bewirtschaftung des Fischereirechts

Der Pachter ist verpflichtet, das Fischereirecht ordnungsgemaf zu bewirtschaften und seine
Ertragsfahigkeit zu erhalten.

Er ist zur Sauberhaltung des Gewassers und der Ufer verpflichtet. Der Pachter hat das Fisch-
wasser gegen Beeintrachtigungen durch Dritte zu schitzen und solche unverziglich der Ver-
pachterin mitzuteilen.

Samtliche MalRnahmen am und im Gewésser sind der Gemeinde vorher mitzuteilen.

Der Pachter hat das Fischwasser pfleglich zu behandeln.
Der Pachter sichert zu, dass er sich bei der Auslibung der Fischerei und Hege insbesondere der Ehninger
Fischer bedient.

Beim Betreten fremder Grundstlicke darf der Pachter diese nicht beschadigen. Soweit das
Grundstiick dennoch beschadigt wird, hat der Pachter den eingetretenen Schaden zu
beseitigen oder einen entsprechenden Kostenersatz zu leisten.

Bei der Fischereiaustibung sind insbesondere die §§ 13 (Grundsatz der Fischereiausiibung)
und 14 (Hegepflicht) FischG Baden-Wrttemberg zu beachten. Der Pachter ist verpflichtet, das
Fischereirecht im Rahmen der nach § 1 Abs. 2 dieses Vertrags ibernommenen
Hegeverpflichtung ordnungsgeman zu bewirtschaften sowie einen angemessenen
Fischbestand und seine Ertragsfahigkeit zu erhalten.

Insbesondere ist er zu folgenden Hegemalinahmen verpflichtet:

Nicht eingesetzt werden dirfen:  nichtheimische Fische

Einsatze mit Kleinfischarten, Krebsen, Muscheln oder seltenen oder vom Aussterben bedrohten
Fischarten (sogenannter Artenschutz-Besatz) sind nur mit Zustimmung der Verpachterin
zulassig.

Der Pachter hat alljahrlich an geeigneten Stellen folgende Fische einzusetzen: *)

Fischarten im Rahmen der Hegepflicht. Der Besatz muss aus gleicher Fischzucht stammen wie
der Besatz im Bereich der Wirm auf der Gemarkung Ehningen von der Teilgemarkung Mauren
bis zur Gemarkungsgrenze Aidlingen (verpachtetes Fischereirecht Los I).

Der Einsatz ist grundsatzlich in Form von Fischlaich, Brut- oder Jungfischen einheimischer und
standortgerechter Arten zu tatigen.

Die Verpachterin behalt sich vor, auf Vorschlag der Fischereibehdrde und nach billigem
Ermessen weitere Einsatze von bestimmten Fischarten in bestimmter Anzahl und bestimmten
GroRenklassen vorzuschreiben oder durchzufuhren, einzuschranken oder zu untersagen.

Eingesetzt werden dirfen nur gesunde Fische aus Betrieben, die unter laufender Betreuung

eines tierarztlichen Fischgesundheitsdienstes/Fachtierarztes fur Fische stehen und im Falle von
Salmoniden und Hechten durch ein entsprechendes Gesundheitszeugnis nachweisen kénnen,
dass der Herkunftsbestand frei ist von den in der Fischseuchen-Verordnung namentlich
genannten Fischseuchen. Wird das Fischwasser in Abstimmung mit der zustdndigen Behérde in
MafRnahmen gegen bestimmte Fischseuchen einbezogen, dirfen auch Fische anderer Arten
nur eingesetzt werden, wenn fur sie tierarztliche Gesundheitszeugnisse oder
Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorliegen. Die genannten Zeugnisse und Bescheinigungen
sind bis ein Jahr nach Ablauf oder Beendigung des Vertrags aufzubewahren und auf
Verlangen der Verpachterin und der Fischerei- oder der Veterinarbehdrde vorzulegen.

*) Hinweise:

1. Pflichtbesatz soll nur bei zwingendem Bedarf vereinbart werden.

2. Grundlage der Fischereiausiibung ist die Nutzung der natiirlichen Ertragskraft des Gewassers. Falls notwendig,
hat der Pachter/die Pachterin zur Erhaltung des Fischbestandes einen den natiirlichen Verhaltnissen des
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Gewassers entsprechenden Fischeinsatz durchzufiihren. Ein Uberbesatz sowie der Einsatz von fangreifen
Fischen widersprechen im Regelfall dem Hegegedanken des Fischereigesetzes.

Die Verpachterin ist von allen Fischeinsatzen so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie oder ihr
Vertreter beim Einsatz zugegen sein kann.

Der Pachter hat die Einsatze und die Fangergebnisse jahrlich nach Fischarten und Gewicht
getrennt aufzuzeichnen. Bei Abschluss von Erlaubnisvertragen hat er die Verpflichtung zur
Fihrung von Fanglisten auch auf die Inhaber der Erlaubnisscheine zu tbertragen und sich die
Fangergebnisse jahrlich bis spatestens zum 31. Marz des Folgejahres mitteilen zu lassen. Auf
Anforderung hat der Pachter die Aufzeichnungen zusammengefasst der Verpachterin oder
deren Beauftragten mitzuteilen.

Kommt der Pachter trotz Mahnung innerhalb angemessener Frist seiner Verpflichtung zu
Hegemalinahmen oder Fischeinsatz nicht nach, ist die Verpachter/in berechtigt, die
Mafnahmen oder den Einsatz auf Kosten des Pachters durchzufiihren oder durchfiihren zu
lassen. Dies gilt nur, wenn die Hegepflicht nach § 14 Abs. 4 FischG von der Fischereibehdrde
ausgesetzt ist.

§8
Sonstige Pflichten der Vertragspartner

Der Pachter hat Stérungen und Schadigungen des Fischwassers nach besten Kraften
abzuwenden; die Verpachterin unterstitzt ihn darin nach Méglichkeit.

Die Verpachterin ist verpflichtet, abgesehen von Notfallen eigene Gewasserunterhaltungs-
mafnahmen, durch die die Fischerei erheblich beeintrachtigt wird, dem Pachter mindestens
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Werden ihm entsprechende MaRnahmen von
Dritten am Gewasser bekannt, hat er dies dem Pachter unverziglich mitzuteilen.

Der Pachter hat der Verpachterin ihm bekannt gewordene, drohende oder eingetretene
Stérungen oder Schadigungen des Fischwassers unverziiglich mitzuteilen. Unterlasst er
schuldhaft die Anzeige, so ist er zum Ersatz des aus der unterlassenen Anzeige entstandenen
Schadens verpflichtet.

Verliert das Gewasser, ohne dass den Pachter dabei eine Schuld trifft, seine urspringliche
Ertragsfahigkeit in erheblichem Malle, so kann der er auf Dauer oder auf Zeit eine
angemessene PachtermaRigung verlangen. Werden sich die Parteien Uber das Bestehen, die
Dauer und die Hohe des Anspruchs des Pachters nicht einig, kbnnen sie einen von der
Fischereibehdérde benannten Gutachter bestellen. Die Entscheidung ist fir beide Parteien
verbindlich.

§9
AuBerordentliche Kiindigung des Pachtvertrages

Die Verpachterin — in den Fallen e) bis g) auch der Pachter — kann den Vertrag fristlos
kindigen, wenn

a) der Pachter trotz Abmahnung den gesetzlichen Vorschriften iber die Austibung der
Fischerei oder den Bestimmungen dieses Vertrages gréblich zuwiderhandelt,

b) der Pachter das Fischwasser nachweislich schlecht bewirtschaftet und innerhalb einer
angemessenen, schriftlich gesetzten Frist die gerligten Mangel nicht abstellt,

c) der Pachter mit der Bezahlung des Pachtzinses nach Mahnung langer als drei Monate
in Verzug ist,
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d) der Pachter zahlungsunfahig wird, z.B. wenn gegen ihn das Insolvenzverfahren erdffnet
wird,

e) der Pachter stirbt und die Erben nicht in der Lage sind, das Pachtverhaltnis
ordnungsgemal weiterzufiihren. Mitpachter kénnen den Anteil des Verstorbenen/der
Verstorbenen libernehmen oder sich mit der Verpachterin auf eine Ersatzperson einigen.

f)  das Fischwasser in eine Fischereigenossenschaft einbezogen wird. In diesem Fall hat der
Pachter Anspruch auf billigen Ersatz fir einen nachweislich erwachsenen Verlust aus
Aufwendungen, jedoch nicht fir entgangenen Gewinn,

g) das Fischwasser durch Verwaltungsakt im &ffentlichen Interesse in Anspruch genommen
wird. Auf etwaige Ersatzanspriiche des Pachters Pachterin finden die fiir solche Inan-
spruchnahme geltenden gesetzlichen Vorschriften Anwendung.

Im Fall einer Kiindigung nach Abs. 1 a) bis d) hat der Pachter die Kosten der erneuten Ver-
pachtung zu tragen. Ferner bleibt er verpflichtet, den Pachtzins bis zu dem Zeitpunkt weiter zu
bezahlen, zu dem das Fischwasser erneut verpachtet wird oder angemessen verpachtet
werden konnte, jedoch nicht langer als bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung
des Vertrags infolge der fristlosen Kiindigung.

Kundigungen missen durch einen eingeschriebenen Brief mit Rickschein erfolgen und der
Fischereibehtrde angezeigt werden.

§10
Zusatzliche Vereinbarungen

Mindliche Nebenabreden haben keine Giiltigkeit. Zusatzlich vereinbaren die Parteien
Folgendes (z.B. Last der 6ffentlichen Abgaben, Genehmigungsvorbehalte, sonstige
Verpflichtungen und Rechte, Unterpachtvertréage, Ringkartenregelungen, Fischbesatz):

Weitere Beschreibungen (des Fischbestandes, sonstiger Einrichtungen der Gewasser, Rechte
Dritter):

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird der
Bestand des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich,
unwirksame Bestimmungen durch ihren Sinn entsprechende rechtswirksame Bestimmungen zu
ersetzen.

Anlagen zum Pachtvertrag:

Lageplan



Ort, Datum Stempel

Ehningen, Ehningen,

Fur die Verpachterin: Fur den Pachter:

Gemeinde Ehningen Angelsportverein Aidlingen e. V.
Lukas Rosengriin Alexander Ziegler,

- Burgermeister - .- 1. Vorstand -

Sichtvermerk der Fischereibehérde
Vorstehender Fischereipachtvertrag wurde geman § 19 FischG am angezeigt.

Er wird nicht beanstandet.

Bemerkungen

Ort, Datum Stempel Unterschrift




Lageplan zum Fischereipachtvertag Los |

(verpachtetes Fischereirecht der Wiurm, Gemarkung Ehningen
von Teilgemarkung Mauren bis zur Gemarkungsgrenze Aidlingen und des Krebsbaches

von der Markungsgrenze Gartringen-Rohrau bis zur Warm).

Anerkannt;
Ehningen,

Fur die Verpachter:

Gemeinde Ehningen
Lukas Rosengrin
-Blrgermeister-

Fur die Erben von Eberhard Bodemer:

Jochen Bodemer

Fur die Erben von Wilhelm Tafel:

Wilhelm Tafel jun.

Fir den Pachter:

Angelsportverein Aidlingen e.V.
1. Vorstand
Alexander Ziegler



Ajka.Hasanovic
Bild platziert


Glemsbach

682
3

eim Wehr

687

692

694

Maurener Tal Glemsbach

Fist. Nr. 5057

5058/1

Miihlrain

Lageplan zum Fischereipachtvertrag Los Il
(verpachtetes Fischereirecht fur den Bereich der Wiarm, Gemarkung Ehningen
im Bereich des Flst. Nr. 5057)

Anerkannt:
Ehningen,
Fur die Verpachter: Fir den Pachter:
\ Gemeinde Ehningen Angelsportverein Aidlingen e. V.
Lukas Rosengrin 1. Vorstand

-Blurgermeister- Alexander Ziegler
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Bild platziert


wg_ﬁ%




	Sitzungsdokumente
	Öffentliche Bekanntmachung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1 Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
	Vorlage  2024/173

	TOP Ö  2 Möglichkeiten zur Horterweiterung
	Vorlage  2024/172
	V1.Maßnahmenzusammenstellung Forenäckerschule  2024/172
	V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse_Vertiefung_Ansichten_Schnitt_NEU  2024/172
	V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse_Vertiefung_Dachaufsicht  2024/172
	V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse_Vertiefung_Grundriss_EG_NEU  2024/172
	V2_Ehningen_MBK_Hort_Brechgasse_Vertiefung_Grundriss_OG_NEU  2024/172
	V3. Holz-Modulbauweise  2024/172

	TOP Ö  3 Verpachtung der Fischereirechte in Ehningen
	Vorlage  2024/161
	Entwurf Fischereipachtvertrag Los I_ 01.01.2025  2024/161
	Entwurf Fischereipachtvertrag Los II_ 01.01.2025  2024/161
	Lageplan Fischereipachtvertrag Los I  2024/161
	Lageplan Fischereipachtvertrag Los II  2024/161
	Lageplan Übersicht Los II  2024/161



